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1. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Für den Standort der Firma Heuchemer Verpackung GmbH & Co. KG, Industrie-
straße 1 in 56357 Miehlen, sind bauliche Veränderungen in den Bereichen An-
nahme und Versand geplant. Für den Bereich „Annahme“ ist eine Erweiterung der 
Hallen Ia+b Nord vorgesehen, im Bereich „Versand“ der Neubau einer Verbin-
dungshalle zwischen Versand W2 Halle F und LZ2 Halle 4. 
 
Hierdurch ergeben sich Verlagerungen der Lade- und Aufstellungsbereiche der 
Transportfahrzeuge.  
 
Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Baumaßnahmen sollen hierbei 
durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Ramersbach - 6. Änderung und 
Erweiterung“ geschaffen werden. 
 
Auf der Grundlage der vorliegenden Architektenplanung für die Betriebserweite-
rungen und Angaben der Firma Heuchemer über die in diesen Bereichen zu be-
rücksichtigenden Logistiktätigkeiten wurden nach dem Anhang A der TA Lärm die 
hieraus entstehenden Geräuschimmissionen für die nördlich gelegene Wohnbau-
fläche prognostiziert. Die Geräuschentwicklungen aus der „Bestandssituation“, 
insbesondere der Betriebsgeräusche der über Dach geführten technischen Ein-
richtungen / Rohrleitungssysteme wurden durch Messungen in Höhe der Wohnbe-
bauung „Höhenweg“ erfasst. 
 
Die schalltechnischen Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass aus den 
vorgesehenen Erweiterungen / Veränderungen nur geringe Auswirkungen in der 
Bandbreite von ± 1 dB(A) gegenüber der derzeitigen Betriebssituation resultieren. 
In allen Fällen werden in Richtung der nördlich gelegenen Wohnbauflächen die 
Immissionsrichtwerte von tags 55 dB(A) für „Allgemeine Wohngebiete“ [WA] ein-
gehalten und unterschritten. 
 
Für Teile der Betriebseinrichtungen ist ein „Nachtbetrieb“ erforderlich, der zu Ge-
räuschentwicklungen aus technischen Einrichtungen „über Dach“ stehend führt. 
Gegenüber den schalltechnischen Untersuchungen aus dem Jahre 2009, die im 
Ergebnis eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der Nachtzeit - 40 dB(A) - 
an der nördlich gelegenen Bebauung auswiesen [Beurteilungspegel im Nachtzeit-
raum Lr,1h 47-48 dB(A)], wurde durch zwischenzeitlich durchgeführte Schallschutz-
maßnahmen an den über Dach geführten Rohrleitungen / Aggregaten eine Redu-
zierung auf einen Nachtwert von Lr,1h ~ 40 dB(A) erreicht. 
 
Durch die geplanten Erweiterungen / Verlagerung der Logistikbereiche wird der 
Nachtwert aufgrund fehlender Verladetätigkeiten im Nachtzeitraum nicht weiter 
verändert. 
 
Für die vorgesehenen Baumaßnahmen werden keine besonderen Anforderungen 
zum Schallimmissionsschutz / Verwendung der über die Architektenplanung hin-
ausgehenden Baumaterialien zur Herstellung der Versandtore / Hallenerweiterun-
gen erforderlich. 
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2. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 
Die Ortsgemeinde Miehlen betreibt die 6. Änderung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Ramersbach - 6. Änderung“ mit dem Ziel, die vorliegende Planung 
für die Schaffung eines Werkzeuglagers und die Neuordnung der Logistik mit der 
Aufstellung der Bauleitplanung eine städtebauliche Ordnung des Plangebietes 
durch rechtsverbindliche Festsetzung zu den baulichen und sonstigen Nutzungen 
innerhalb des Plangebietes zu steuern. Die Neuordnung dient der Sicherung des 
Betriebsstandortes der Firma Heuchemer Verpackung GmbH & Co. KG /1/. 
 
Im Zuge der Bauleitplanung wird die Vorlage einer Geräuschimmissionsprognose 
erforderlich, aus der die zu erwartenden Veränderungen der Geräuschbelastung 
bei Umsetzung der Planungsvorhaben für die nördlich zum Betriebsstandort gele-
gene Wohnbaufläche (WA), Bebauungsplan „Auf dem Kreuz III“ und „Auf dem 
Kreuz I+II“ hervorgeht. Die Entfernung zwischen dem Betriebsstandort und dieser 
Wohnbebauung beträgt > 160 m.  
 
Für die Änderungen im Logistikbereich werden durch die Firma Heuchemer Be-
triebsangaben über die Anzahl der Fahrbewegungen / Verladetätigkeiten gege-
ben. Auf der Grundlage von eingeführten Emissionskennwerten zur Beschreibung 
der Geräuschentwicklungen aus den Verlade- und Fahrgeräuschen der Fahrzeuge 
in der Anlieferungs-/Versandzone sind durch Schallausbreitungsberechnungen 
nach dem Anhang A der TA Lärm die Geräuschimmissionen in Höhe der nördli-
chen Wohngebäude zu ermitteln. 
 
In diesem Bereich werden zusätzlich durch Messstichproben die zurzeit auftreten-
den Betriebsgeräusche der Firma Heuchemer bestimmt und hierauf die zu erwar-
tenden Veränderungen der Geräuschbelastungssituationen prognostiziert.  
 
Die Untersuchungsergebnisse sind dem Immissionsrichtwert für Allgemeine 
Wohngebiete gegenüberzustellen. Zeigen die Berechnungen, dass aus den ge-
planten Veränderungen Richtwertüberschreitungen resultieren können, werden 
Hinweise für bauliche / organisatorische Schallschutzmaßnahmen gegeben. 

  

 
/1/  Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ramers-

bach - 6. Änderung“ der Ortsgemeinde Miehlen, 13.07.2022, Az.: 19/2022/038 
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3. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
Für die Bearbeitung dieser Geräuschimmissionsprognose standen uns folgende 
Unterlagen zur Verfügung: 
 
 

• Plansatz „Neubau einer Lagerhalle, Skizze Lageplan“ 
- Ansicht Süd-Ost Versand W2 neu, Werk III 

- Ansicht Nord-West Halle Ia, Ib, Werk II 

- Grundriss Versand W2 neu 

- Grundriss Halle Ia / Ib 

Planstand 04.12.2023, gefertigt: Architekturbüro Christof Heil, 
56355 Nastätten 
 

• Darstellung des Plangebietsbereiches für die Werkseinrichtungen der 
Firma Heuchemer, aufgestellt VG Nastätten, 13.07.2022 
 

• Bebauungsplan „Erweiterung Ramersbach - 2. Änderung“, Planstand 1999 
Ortsgemeinde Miehlen 

 
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ramersbach - Er-

weiterung Werk III“, Dezember 2012, Ortsgemeinde Miehlen 
 

• Angaben zu den Fahrbewegungen / Fahrthäufigkeiten im Bereich der An- 
und Ablieferungszonen, zur Verfügung gestellt Heuchemer Verpackung 
GmbH & Co. KG, Abteilung Einkauf, 20.03.2024 

 
• Digitales Geländemodell DGM1 für den Plangebietsbereich / angrenzende 

Bauflächen 
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Folgende Normen und Richtlinien wurden für die Bearbeitung herangezogen: 
 
TA Lärm 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm  
Fassung vom 26.08.1998 

 
DIN ISO 9613-2 

 

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien, Teil 2, Allgemeines Berechnungsver-
fahren, Entwurfsfassung September 1997 

 
DIN 45691 Geräuschkontingentierung 2006 

 
VDI 2571 
 

„Schallabstrahlung von Industriebauten“ 
August 1976 
 

 
Technischer Bericht 
 

Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei 
der Be- und Entladung von LKW, Landesum-
weltamt Nordrhein-Westfalen, Essen 2000 

 
Technischer Bericht Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 

Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern und Speditionen 
Hessische Landesanstalt für Umwelt 
1995/2005 

 
Parkplatzlärmstudie 6. überarbeitete Auflage, Empfehlungen zur 

Berechnung von Schallemissionen aus Park-
plätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen so-
wie von Parkhäusern und Tiefgaragen 
Ausgabe 2007 

 
 
Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind 
diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
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4. GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 
 
 

4.1 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
Zur Beurteilung der Geräuschbelastung sind die Immissionsrichtwerte der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) heranzuziehen.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte au-
ßerhalb von Gebäuden. 
 
Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für Immissionsorte  
 außerhalb von Gebäuden 
 

Einwirkungsort 

Baugebiet 

Immissionsrichtwert „Außen“  

nach TA Lärm in dB(A) 

 Tag Nacht 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete 63 45 

Kerngebiete, Dorfgebiete und  

Mischgebiete 

60 45 

Allgemeine Wohngebiete und  

Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 

45 35 

 
Die TA Lärm enthält die zusätzliche Anforderung, dass kurzzeitige Geräuschspit-
zen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der 
Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen. 
 
Treten Geräuscheinwirkungen in sog. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
auf, diese betragen 

 
an Werktagen   06:00 - 07:00 Uhr 

      20:00 - 22:00 Uhr 
 

und 
 

an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr 
      13:00 - 15:00 Uhr 
      20:00 - 22:00 Uhr 

 
ist für diesen Immissionsanteil ein Zuschlag von +6 dB vorzunehmen. Die entspre-
chenden Zuschlagsregelungen sind dabei nur für Allgemeine Wohngebiete/Klein-
siedlungsgebiete, Reine Wohngebiete und in Kurgebieten, für Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten anzuwenden. 
 

  



Seite 9 zur Geräuschimmissionsprognose P 23012 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

4.2 BERECHNUNGSVERFAHREN EINGANGSDATEN 
 
 

4.2.1 Berechnungsverfahren 
 
 
Die Durchführung der Schallausbreitungsberechnungen für die benachbarten 
Wohngebäude erfolgt auf der Grundlage der in der TA Lärm angegebenen Nor-
men und Richtlinien. Die Schallausbreitungsberechnungen ermitteln den Immissi-
onspegel unter Berücksichtigung aller die Schallausbreitung beeinflussenden Pa-
rameter wie Luftabsorption, Bodeneffekte, Abschirmung durch Hindernisse, Refle-
xionen sowie verschiedener weiterer Effekte.  
 
Die Beziehung stellt sich wie folgt dar: 

 
LT = LW + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Abar - Afol - Asite - Ahous - Cmet 

 
Hierin bedeuten: 
 
LT Immissionspegel 

LW Schallleistungspegel 

Dc Richtwirkungskorrektur 

Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

Aatm Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 

Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes 

Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung 

Afol Dämpfung durch Bewuchsflächen 

Asite Dämpfung durch Industrieflächen 

Ahous Dämpfung durch Bebauungsflächen  

Cmet Meteorologische Korrektur 

 
Geräuschimmissionen, die durch Fahrverkehre auf der Betriebsfläche durch den 
Parkierungsverkehr entstehen (Anlieferungen/Parkierungsverkehr), werden nach 
dem Berechnungsverfahren der „Parkplatzlärmstudie“, 6. überarbeitete Auflage 
2007, berechnet.  
 
Zur Berechnung der flächenbezogenen Schallleistungspegel für Parkplätze wurde 
die in Kapitel 8.2.1 der Parkplatz-Lärmstudie (zusammengefasstes Verfahren) ge-
nannte Formel verwendet:  

 
LW’’ = LWO + KPA + KI + KD + KStrO + [10 log (B x N) - 10 log (S/1m²)] in dB(A) 

 
Hierin bedeuten: 

 
LW’’ = Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem  
  Parkplatz einschließlich Durchfahrtanteil 

LWO = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h  
  auf einem P+R-Parkplatz 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Betriebsparkplätze 
  +0 dB(A) 

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit: +4 dB(A) 

KD = Pegelerhöhung durch den Durchfahrt- und Parkierungsverkehr nach: 
  2,5 log (f x B - 9) mit f = 1 

KStrO = +1,5 dB (Pflaster) / 0 dB (Asphalt) 

B = Bezugsgröße (hier 1 Stellplatz) 

N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße  
  und Stunde) 

S = Gesamtfläche bzw. Teilfläche des Parkplatzes  
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4.2.2 Speditionstätigkeiten 
 
 
Durch Heuchemer Verpackung GmbH & Co. KG wurden Angaben über die zu 
berücksichtigenden Fahrtätigkeiten für die Bereiche Anlieferung [Halle Ib] und für 
den Bereich Versand [W2neu] gegeben. Danach ist im Logistikbereich „Anliefe-
rung“ von maximal 15 Fahrzeugen/Tageszeitraum auszugehen. 4/5tel der Fahr-
zeuge werden als „Sattelauflieger“ [12 Fz] und 1/5tel als „Hängerzug“ [3 Fz] auf-
treten. Von den Fahrzeugtypen „Hängerzug“ kann für 1 Fahrzeug von einer 
„Durchladeeinrichtung“, 2 Fahrzeuge als Hängerzug ausgegangen werden. Für 
den Fahrzeugtyp „Hängerzug“ ist dabei von einem zusätzlichen Stellplatzwechsel 
zum Abstellen des Anhängers / Umsetzen der Zugmaschine auszugehen. 3 der 
Fahrzeuge werden dabei den Anlieferungsbereich im „Ruhezeitraum“ (morgens 
06:00 - 07:00 Uhr) frequentieren. Die verbleibenden 12 Fahrzeuge werden ihre 
Anlieferungen, Verladungen und Abfahrten außerhalb des Ruhezeitraumes (nach 
TA Lärm 07:00 - 20:00 Uhr) abwickeln, wobei die Betriebseinschätzungen davon 
ausgehen, dass die Anlieferungsvorgänge im Regelfall bis etwa 16:00 Uhr abge-
schlossen sind. Für den Fahrzeugtyp „Sattelauflieger“ kann ein Verladeumfang 
von etwa 30-35 Europaletten, für den Fahrzeugtyp „Hängerzug“ von ca. 40 Palet-
ten angenommen werden. Die Verladungen finden dabei über Verladebrücken mit 
Torrandabdichtungen statt. 
 
Für den Versand wird mit einem Speditionsverkehrsaufkommen von etwa 
22 Fahrzeugen gerechnet, wovon 3 als Hängerzug und 19 als Sattelauflieger auf-
treten. Auch hier muss 1 Fahrzeug „Hängerzug“ „umgesattelt“ werden. Maximal 
4 Fahrzeuge werden im Versand zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr beladen. 
 
Für die Berechnung der Geräuschentwicklungen der Fahrbewegungen des Liefer-
verkehrs werden die Berechnungsansätze für die An-/Abfahrt von Lkw mit einer 
Emissionsleistung von LWA' = 63 dB(A)/m, für Rangierstrecken LWA' = 68 dB(A)/m 
Fahrtstrecke nach /2/ eingestellt. 
 
Be- und Entladearbeiten an den Fahrzeugen erfolgen über „Laderampen“ mit 
Überladebrücken und seitlicher Torrandabdichtung. Die hier beim Überfahren der 
Ladebrücke mit Elektrostapler entstehenden Geräuschentwicklungen werden 
nach /3/ mit LWA = 66 dB(A)/Vorgang eingestellt. Fahrgeräusche innerhalb der 
Fahrzeuge mit Festsetzen der Paletten werden mit LWA = 75 dB(A)/Vorgang be-
rücksichtigt. 
 
Die Geräuschentwicklungen für  
 

Motorstart      LWA = 100 dB(A), 
Türenschlagen Fahrerkabinen   LWA = 100 dB(A),  
Betätigen der Betriebsbremse  
(Druckluftgeräusche)   LWA = 108 dB(A),  
sowie Zeiten für den Motorstandlauf LWA =   94 dB(A)/2 Min.  
 

bei An- und Abfahrt werden nach /2/ eingestellt. 
 

  

 
/2/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzen-

tren, Auslieferungslagern und Speditionen, veröffentlicht Hess. Landesanstalt für Umwelt Wiesbaden 
/3/  Forum Schall, Emissionsdatenkatalog 12/2023, Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung [ÖAL], 

Wien 
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4.2.3 Sonstige Parkierungsverkehre / Fahrgeräusche auf der Betriebsfläche 
 
 
Die in der nachfolgenden Plankarte ausgewiesenen Pkw-Stellplätze werden für 
Mitarbeiter / Besucher bereitgestellt. Für deren Frequentierung im Tageszeitraum 
werden die Bewegungshäufigkeiten nach den „Anhaltswerten“ der Parkplatzlärm-
studie für P + R-Parkplätze / Mitarbeiterparkplätze mit N = 0,3 Fahrbewegungen / 
Stellplatz / h eingestellt. Für ausgewiesene Lkw-Stellplätze wird zur Berücksich-
tigung der hier hervorgerufenen erhöhten Geräuschentwicklung der Zuschlag für 
Abstellplätze für Lastkraftwagen von KPa +14 dB(A) und KI +3 dB(A) eingestellt. 
Für Besucher- und Mitarbeiterparkplätze betragen KPa 0 dB und KI +4 dB. 
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4.2.4 Ermittlung der Geräuschvorbelastung 
 
 
4.2.4.1 Betriebsgeräusche der Firma Heuchemer, messtechnische Untersuchungen 

 
 

4.2.4.1.1 Prüfaufgabe 
 
 
Die Firma Heuchemer GmbH & Co. KG, Verpackungen, führt ihre Produktions-
tätigkeiten im 3-Schicht-Betrieb aus.  
 
Im Rahmen des zurzeit anstehenden Bauleitplanverfahrens sollen die Ge-              
räuschimmissionen bestimmt werden, die auf die Wohnbebauung der nördlich 
zur Betriebsanlage gelegenen Ortsrandlage (Höhenweg) der Gemeinde Mieh-
len einwirken. 
 
Nach Mitteilung der Gemeinde Miehlen ist die Bebauung der Ortsrandlage als 
allgemeines Wohngebiet (WA gemäß BauNVO) ausgewiesen. Einzelne Parzel-
len - südlich des Höhenweges in Richtung Betriebsanlage Heuchemer gelegen 
- sind der WA-Fläche zuzuordnen, jedoch zur Zeit nicht baulich in Anspruch 
genommen. 
 
Die Immissionsrichtwerte zur Beurteilung der gewerblichen Geräuschimmissio-
nen in Höhe dieser Bauflächen betragen: 
 

Allgemeines Wohngebiet tags 55 dB(A) 
 nachts 40 dB(A) 

 
Durch Messstichproben während der Tages- und Nachtzeit sollen die Geräu-
schimmissionen in Höhe der dort gelegenen Bebauung/Bauflächen bestimmt 
werden. Die Messergebnisse dienen der Beurteilung, inwieweit die Immissions-
richtwerte aus den Betriebsgeräuschen eingehalten und unterschritten werden 
können. 
 
Mit Verweis auf messtechnische Untersuchungen aus 2008 kann die Wirksam-
keit von zwischenzeitlich ausgeführten Geräuschminderungsmaßnahmen an 
den „über Dach“ geführten Rohrleitungen und Aggregaten beurteilt werden. 
 
 

4.2.4.1.2 Messort 
 
 
Die messtechnischen Untersuchungen wurden an zwei Messpositionen südlich 
des Höhenweges in Höhe der dort ausgewiesenen WA-Flächen durchgeführt. 
Die Messpositionen befanden sich jeweils ~ 3 m über Gelände und somit etwa 
in Höhe der Obergeschosse einer möglichen Wohnbebauung. Die Lage der 
Messpositionen ist nachfolgend dargestellt. 
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4.2.4.1.3 Art der Immissionsermittlung 
 
 
Die Geräuschimmissionsmessungen wurden nach dem Messverfahren der 6. 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm) vom 26.08.1998, 
Anhang A.3 durchgeführt.  
 
Während der messtechnischen Untersuchungen wurde die Gesamt-Geräusch-
belastung aller auf die Messstelle einwirkenden Geräuschimmissionen (Fern-
lärm, Betriebsgeräusche der Firma Heuchemer) aufgezeichnet. In einem weite-
ren Bearbeitungsschritt wurden aus den digital gespeicherten Datensätzen die 
anlagenbezogenen Geräuschimmissionen, die eindeutig den Betriebsvorgän-
gen/lüftungstechnischen Einrichtungen der Firma Heuchemer zugeordnet wer-
den konnten, bestimmt. Hierbei wurde der Mittelungspegel LAeq, der Takt-Maxi-
mal-Mittelungspegel LAFTeq sowie der Spitzenpegel LAFmax ausgewertet. 
 
 
 
 
 

4.2.4.1.4 Ort und Zeit der Messungen 
 
 

Die messtechnischen Untersuchungen wurden als Messstichproben am 15.03. 
und 22.03.2024 in folgenden Zeitabschnitten durchgeführt. 
 

15.03.2024 MP 1 05:15 - 06:00 Uhr 
  06:00 - 07:00 Uhr 
  07:00 - 08:00 Uhr 
 
22.03.2024 MP 2 11:00 - 12:00 Uhr 

 
 

4.2.4.1.5 Geräuschemittenten 
 
 
Auf die Messstelle wirkten die Geräuschimmissionen aus den über Dach ge-
führten Lüftungseinrichtungen der Firma Heuchemer sowie zur Tageszeit ver-
einzelte der Firma Heuchemer zuzuordnenden Geräusche aus Lkw-Fahrten 
ein. Der Verlauf des Grundgeräuschpegels an den Messstellen wurde durch die 
über Dach stehenden Ablufteinrichtungen und zum anderen durch Fernlärmein-
träge des Straßenverkehrs sowie weiteren gewerblichen Geräuschimmissionen 
aus anderen GE-Flächen, hier in unbestimmter Höhe und Zuordnung, bestimmt.  
 
In Teilzeiten traten auch Geräuschimmissionen aus dem Flugverkehr als Fern-
lärm auf. 
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4.2.4.1.6 Verwendete Messeinrichtungen 
 
 
Die Messwerterfassung und -auswertung wurde mit folgenden Messgeräten 
durchgeführt: 
 

 Schallpegelmesser  Norsonic 140 
 Kondensatormikrophon Norsonic 1220 
 Kalibrator B + K 4230 

 
Der für die Messungen eingesetzten Schallpegelmesser besitzen eine gültige 
Eichung bis zum Jahre 2025. 
 
Die Pegel-Zeit-Verläufe der Messungen wurden digital gespeichert. Die Aus-
wertung der anlagenbezogenen Geräuschimmissionen erfolgte nachträglich 
aus den gespeicherten Datensätzen mit der Auswerte-Software NORPROFILE 
VERS.6.2. 
 
 

4.2.4.1.7 Witterungsverhältnisse 
 
 

Während der messtechnischen Untersuchungen wurden die Witterungsbedin-
gungen wie folgt registriert: 
 
05:00 - 08:00 Uhr Temperatur 6° C 
 Windstille, trocken 
 
11:00 - 12:00 Uhr Temperatur 12° C,  
ab 21.00 Uhr Wind < 1 m/s, West / Südwest 
 
 
 
 
 

4.2.4.1.8  Bewuchs, topographische Gegebenheiten 
 
 

Zwischen der Messstellen und den über Dach stehenden Betriebseinrichtungen 
der Firma Heuchemer sind die Bedingungen für freie Schallausbreitung gege-
ben. Die Messpositionen befinden sich in „Hochlage“ zu den Dachflächen des 
Gewerbebetriebes. Der vereinzelt vorhandene Bewuchs führte zu keinen beur-
teilungsrelevanten Verminderungen der Geräuschimmissionen. 
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4.2.4.1.9 Geräuschimmissionen während der Tageszeit  
 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der ausgewerteten an-
lagenbezogenen Geräuschimmissionen während des jeweiligen Messzeitrau-
mes an den Messpositionen MP1 und MP2 während der „Tageszeit“. 
 

 
Tabelle 2: Ermittlung der anlagenbezogenen Geräuschimmissionen wäh-

rend des Messzeitraumes zur Tageszeit 
 

 
MP- Zeitabschnitt Messergebnisse 

Nr.  Gesamt  nur Verladungen Werk gesamt 
  Werk + Straße Werk / TGA Stapler etc.  
    LAFm t  

1 06:00 - 06:15 Uhr 47,9 44,2 -- -- 44,2 

 06:15 - 06:30 Uhr 46,3 44,4 48,8 15 s 44,6 

 06:30 - 06:45 Uhr 47,4 45,1 49,4 70 s 45,9 

 06:45 - 07:00 Uhr 48,0 45,5 49,5 27 s 45,8 

 07:00 - 07:15 Uhr 47,5 45,1 48,9 7 s 45,2 

 07:15 - 07:30 Uhr 49,3 46,4 -- -- 46,4 

 07:30 - 07:45 Uhr 48,5 46,0 50,2 6 s 46,1 

 07:45 - 08:00 Uhr 47,5 45,5 46,2 8 s 45,6 

2 11:00 - 11:15 Uhr 46,9 43,3 47,9 58 s 44,0 

 11:15 - 11:30 Uhr 48,6 43,1 52,1 89 s 45,6 

 11:30 - 11:45 Uhr 47,2 43,5 53,3 15 s 44,1 

 11:45 - 12:00 Uhr 46,1 44,0 48,4 66 s 44,8 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Der stündliche Mittelwert der anlagenbezogenen Geräuschimmissionen be-
rechnet sich hieraus zu 
 
  06:00 - 07:00 Uhr Lr,1h = 45,2 dB(A) + Zuschlag Ruhezeit +6 dB 
  07:00 - 08:00 Uhr Lr,1h = 45,9 dB(A), 
  11:00 - 12:00 Uhr Lr,1h = 44,7 dB(A). 
 
 

4.2.4.1.10 Geräuschimmissionen während der Nachtzeit 
 
 
Die Auswertung der Geräuschimmissionen während des Nachtzeitraumes führ-
ten zu folgenden Ergebnissen. 
 

 
Tabelle 3: Ermittlung der anlagenbezogenen Geräuschimmissionen wäh-

rend des Messzeitraumes zur Nachtzeit 
 

 
MP- Zeitabschnitt Messergebnisse 

Nr.  Gesamt  nur Verladungen Werk gesamt 
  Werk + Straße Werk / TGA Stapler etc.  
    LAFm t  

1 05:15 - 05:30 Uhr 43,6 40,9 -- -- ~ 41 

 05:30 - 05:45 Uhr 45,5 42,8 -- -- ~ 43 

 05:45 - 06:00 Uhr 47,7 44,1 -- -- ~ 44 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Für die „letzte Nachtstunde“ beträgt der Mittelwert 
 
  05:00 - 06:00 Uhr Lr,1h = 42 dB(A). 
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4.2.4.1.11 Beurteilung der Messergebnisse  
 
 
Die aus den Messungen gebildeten „Beurteilungspegel“ Lr,1h nach TA Lärm 
kommen in Höhe der randlagigen Bebauung der Ortslage Miehlen tags in einer 
Größenordnung von 46 dB(A) zum Liegen. 
 
Mit Berücksichtigung der Zuschlagsregelungen für Geräuschimmissionen in 
Ruhezeitenabschnitten [+6 dB], 06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr, kann 
der Beurteilungspegel für den Tageszeitraum mit 

 
Lr,16h ~ 48 dB(A) 

 
angenommen werden. 
 
Der Immissionsrichtwert der Tageszeit - 55 dB(A) - für allgemeine Wohngebiete 
wird somit sicher eingehalten und unterschritten. 

 
Die Auswertung der Nachtzeit ergibt Geräuschimmissionen aus den kontinuier-
lich in Betrieb gehaltenen Ablufteinrichtungen von ~ 41 dB(A).  

 
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen hat nach den Regelungen der TA 
Lärm für die „lauteste Nachtstunde“ zu erfolgen. 

 
Die Betriebsgeräusche der Firma Heuchemer zur Nachtzeit können als weitest-
gehend „gleichförmig“ aufgefasst werden. Der „Anstieg“ von 41 dB(A) auf 
~ 44 dB(A) in den letzten 30 Min. der letzten Nachtstunde (05:00 - 06:00 Uhr) 
wird durch die Zunahme des allgemeinen Hintergrundgeräuschpegels aus 
Fernlärm Straße ggf. auftretenden Geräuschen aus weiteren Betriebseinrich-
tungen fremder Gewerbebetriebe wie auch aus einer ggf. auftretenden Anhe-
bung der Geräuschimmissionen aus der TGA der Firma Heuchemer resultieren. 
Eine „Komponententrennung“ der Immissionsanteile war im Messzeitraum nicht 
möglich.  
 
Im Messergebnis 41 dB(A) sind nicht weiter definierbare allgemeine Fremdge-
räuscheinwirkungen (Fernlärm Straße / Gewerbe) nach enthalten. Der Immis-         
sionsanteil „Heuchemer“ kann mit ≤ 40 dB(A) unter Berücksichtigung einer 
„Fremdgeräuschkorrektur“ abgeschätzt werden. 

 
Der Beurteilungspegel ist mit dem Immissionsrichtwert der Nachtzeit für Allge-
meine Wohngebiete - 40 dB(A) - zu vergleichen. 
 
Wie der Vergleich zeigt, kann von der Einhaltung der Anforderungen ausgegan-
gen werden. 
 
Anmerkung: Im Rahmen von behördlichen „Überwachungsmessungen“ wird 

von den Messergebnissen ein Abzug von -3 dB gemäß den Rege-
lungen der TA Lärm vorgenommen (erweiterte Eingriffsschwelle).  

 
Die Pegeldifferenz der Mittelungspegel mit den Bewertungskurven dB(A) und 
dB(C) betrug an 

 
MP 1 ΔLC-A = 11 dB, 
MP 2 ΔLC-A = 17 dB. 

 
Mit Verweis auf DIN 45680 /4/ 5.1 Vorerhebung gilt: 

 
… ist die Differenz > 20 dB, so ist eine Terzanalyse … durchzufüh-
ren. … 

 
Diese Pegeldifferenz wird nicht erreicht. Weitere Untersuchungen werden da-
her nicht erforderlich.  

 
/4/  DIN 45680 „Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft“ 
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4.3 GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 
 
 

4.3.1 Anlieferungszone 
 
 
Für die Abwicklung der 15 Lkw-An- und Abfahrten / Verladetätigkeiten im Bereich 
der Anlieferungszone wurden die Geräuschimmissionen auf der Grundlage der 
gewählten Emissionskennwerte für Fahrtätigkeiten / Verladetätigkeiten als Beur-
teilungspegel für den 16-stündigen Bezugszeitraum berechnet. Für 3 der Anliefe-
rungsvorgänge wurden die Zuschlagsregelungen zur Berücksichtigung erhöhter 
Störwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten durch den hierzu in der TA Lärm vor-
gesehenen Zuschlag von +6 dB auf den hierdurch hervorgerufenen Immissions-
anteil bei der Bildung des Beurteilungspegels für die Tageszeit berücksichtigt. Für 
die gleiche Auslastungssituation erfolgt die Berechnung unter Berücksichtigung 
der hier vorgesehenen baulichen Veränderungen. Hierdurch ergeben sich im Nah-
bereich Erhöhungen der Geräuschentwicklung durch Mehrfachreflexionen gegen-
über der Bestandssituation im „Anlieferungshof“, aber auch Abschirmungen durch 
den veränderten Gebäudebestand / Verlegung von Lkw-Fahrbereichen in den Be-
reich der „Böschungsausbildung“ zum nördlich gelegenen Wohngebiet. Die nach-
folgende Tabelle zeigt hierzu die Berechnungsergebnisse und die hieraus resul-
tierenden Veränderungen des Beurteilungspegels durch die geplanten baulichen 
Maßnahmen. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Teil-Beurteilungspe-
gel „Anlieferung“ in allen Bereich den Immissionsrichtwert der Tageszeit deutlich 
unterschreitet. In nordwestlicher Schallausbreitungsrichtung (ip1 bis ip3) ergeben 
sich Erhöhungen gegenüber der Bestandssituation um ca. +2 dB, in nördlicher 
Richtung Reduzierungen um bis zu -1 dB, für den unmittelbar „gegenüberliegen-
den“ Einwirkungsbereich im Allgemeinen Wohngebiet sind marginale  „Verbesse-
rungen“ zwischen -0,2 bis -0,6 dB(A) zu prognostizieren. 
[Derartige Veränderungen liegen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und sind 
subjektiv unter „Realbedingungen“ nicht nachvollziehbar.] 
 
Durch die deutliche Unterschreitung des Immissionsrichtwertes in allen Fällen 
> 10 dB(A) sind aus den Betriebsabläufen der Anlieferungszone / veränderten An-
lieferungszone im Hinblick auf den Immissionsrichtwert von tags 55 dB(A) keine 
beurteilungsrelevanten Geräuschimmissionen abzuleiten. Dem „Irrelevanzkrite-
rium“ der TA Lärm [Richtwertunterschreitung um ≥ 6 dB] wird hier entsprochen. 
Die graphische Umsetzung der Berechnungsergebnisse in ihrer flächenhaften 
Verteilung der Geräuscheinwirkungen zeigen die beiden nachfolgend eingefügten 
kartographischen Darstellungen. 
 
Tabelle 4: Berechnungsergebnisse Anlieferungszone 

 
ip Nr. Berechnungsergebnisse Anlieferung Lr,i,16h ΔL Gebietswidmung / IRW 

 Bestand Planung   

1 33,3 35,4 +2,1 WA / 55 

2 34,9 37,1 +2,2 WA / 55 

3 37,2 35,6 -1,6 WA / 55 

4 36,3 35,7 -0,6 WA / 55 

5 42,0 41,8 -0,2 WA / 55 

6 42,3 41,5 -0,8 WA / 55 

7 42,2 41,0 -1,2 WA / 55 

8 41,7 40,2 -1,5 WA / 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 
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4.3.2 Verladezone VERSAND 
 
 
Für den Bereich „VERSAND“ werden im Tageszeitraum 22 Lkw-Fahrbewegungen 
erwartet, wovon 4 Fahrbewegungen in den in der TA Lärm definierten Ruhezeiten 
(06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr) auftreten können. Für diesen Geräu-
schimmissionsanteil wird für Einwirkungsorte in Allgemeinen Wohngebieten (hier 
nördlich gelegenes Wohngebiet) auf die Geräuschentwicklungen in den Ruhezei-
tenabschnitten ein Zuschlag von +6 dB auf die in diesem Zeitraum auftretenden 
Geräuschimmissionen bei der Bildung des Beurteilungspegel für den 16-stündigen 
Bezugszeitraum vergeben. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berechnungsergebnisse in Gegenüberstellung. 
 
Tabelle 5: Berechnungsergebnisse VERSAND 

 
ip Nr. Berechnungsergebnisse Ladezone / Versand 

Lr,i,16h 

ΔL Gebietswidmung / IRW 

 Bestand Planung   

1 16,3 12,5 -3,8 WA / 55 

2 16,4 12,4 -4,0 WA / 55 

3 15,7 12,2 -3,5 WA / 55 

4 19,6 21,4 +1,8 WA / 55 

5 18,2 21,8 +3,6 WA / 55 

6 16,2 20,4 +4,2 WA / 55 

7 15,5 18,5 +3,0 WA / 55 

8 15,3 16,9 +1,6 WA / 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Die Berechnungsergebnisse zeigen Pegelveränderungen zwischen -4 dB(A) 
[„Verbesserung“] und +4 dB(A) [„Erhöhung“] an den Berechnungspositionen. 
 
Die Veränderungen haben jedoch aufgrund der Höhe der Immissionspegel von 
≤ 22 dB(A) keine Auswirkungen auf die reale Geräuschbelastung. Sie kommen 
in der Größenordnung der „Wahrnehmbarkeitsschwelle“ zum Liegen und wer-
den durch die „sonstigen“ Geräuschimmissionen [Lr ≥ 45 dB(A)] überlagert. Be-
urteilungsrelevante Veränderungen der Geräuschbelastungssituation sind hie-
raus nicht abzuleiten. 
 
In der Betriebsangabe zum Speditionsverkehr / Ladebetrieb wird durch die 
Firma Heuchemer angegeben: 
 

… Maximal werden 4 Fahrzeuge im Versand zwischen 20:00 und 
07:00 Uhr beladen. … 

 
Orientierend wird hierzu der Immissionspegel als „Beurteilungspegel“ für die 
"lauteste Nachtstunde" für die Beladevorgänge innerhalb einer Zeitstunde er-
mittelt. 
 
Für die „ungünstigste“ Immissionsposition [ip 5] errechnet sich hierzu ein Beur-
teilungspegel Lr,i,1h ~ 5 dB(A)! 
 
Aus Verladetätigkeiten im Nachtzeitraum im VERSAND resultieren in Höhe der 
Wohnbebauung keine beurteilungsrelevanten Geräuschimmissionen. 
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4.3.3 Geräuschimmissionen aus den Betriebsgeräuschen der TGA 
 Schallabstrahlungen der Produktions- und Logistikgebäude 

 
 
Gestützt auf die Ergebnisse der messtechnischen Untersuchungen über die 
„gleichförmig“ einwirkenden Geräuschimmissionen in Höhe der nördlich gelege-
nen Wohnbebauung (MP 1 und MP 2) erfolgt eine orientierende Schallausbrei-
tungsberechnung für diesen kontinuierlich während der Tageszeit einwirkenden 
Immissionsanteil. Dabei wird eine „Ersatzschallquelle Dachfläche“ zur Nachbil-
dung der Messergebnisse L95 ~ 46 dB(A) an MP 1 und ~ 44 dB(A) an MP 2 durch 
die Anordnung von „Linienschallquellen über Dach“ in Höhe der Rohrleitungssys-
teme modelliert. Die über die Dachfläche in Schallausbreitungsrichtung des Wohn-
gebietes abzuleitende Emissionsleistung der Werksanlage beträgt dann 
 

LWA,“über Dach“ = 105 dB(A). 
 
Tabelle 6: Berechnungsergebnisse TGA aus Messungen des 
   Hintergrundgeräuschpegels L95 

 
ip Nr. Berechnungsergebnisse TGA Lr,i,16h Gebietswidmung / IRW 

 Bestand  

1 42,4 WA / 55 

2 44,8 WA / 55 

3 45,2 WA / 55 

4 45,0 WA / 55 

5 45,6 WA / 55 

6 45,0 WA / 55 

7 43,8 WA / 55 

8 42,0 WA / 55 

MP 1 46,1 WA / 55 

MP 2 44,3 WA / 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Die hieraus in der Fläche zu erwartende Schallverteilung zeigt die nachfolgend 
beigefügte Isophonendarstellung. 
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4.3.4 Parkplätze im Umfeld der Firma Heuchemer 
 
 
Weitere Geräuschentwicklungen aus den Betriebstätigkeiten sind auch durch Par-
kierungsverkehre der Mitarbeiter / Aufstellbereiche der Lkw außerhalb der jeweili-
gen Anlieferungs- und Verladezone zu berücksichtigen. Hierzu wird die Frequen-
tierung der „Betriebsparkplätze“ nach den Anhaltswerten der Parkplatzlärmstudie 
mit N = 0,3 Fahrbewegungen / Stellplatz / h im Tageszeitraum berücksichtigt. So-
weit hieraus Zuschläge zur Berücksichtigung erhöhter Störwirkungen zu vergeben 
sind, werden diese nach den Regelungen der Parkplatzlärmstudie (Betriebspark-
plätze KI = +4 dB, Lkw-Stellplätze KI +3 dB), Zuschläge für die Parkplatzart bei 
Betriebsparkplätzen KPa = 0 dB, Abstellplätze für Lastkraftwagen KPa +14 dB(A) 
berücksichtigt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die hieraus resultierenden Schall-
immissionsanteile in Höhe der nördlich gelegenen Wohnbebauung. Die sich aus 
den Gebäudeabschirmungen ergebenden Pegelreduzierungen sind im Berech-
nungsgang berücksichtigt. 
 
Tabelle 7: Berechnungsergebnisse Betriebsparkplätze 

 
ip Nr. Berechnungsergebnisse Betriebsparkplätze Gebietswidmung / IRW 

 Bestand  

1 30,5 WA / 55 

2 29,7 WA / 55 

3 24,1 WA / 55 

4 21,7 WA / 55 

5 20,1 WA / 55 

6 18,6 WA / 55 

7 16,8 WA / 55 

8 15,1 WA / 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Die nachfolgende kartographische Darstellung zeigt die sich aus den Parkie-
rungsverkehren zu erwartenden Geräuschimmissionen in ihrer flächenhaften 
Schallverteilung in der Umgebung des Betriebsgeländes. 
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4.3.5 Ermittlung der Geräuschvorbelastungssituation aus  
 weiteren Gewerbegebietsflächen 

 
 
Die TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ führt in Kapitel 3.2.1 
Prüfung im Regelfall aus, dass … der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche … sichergestellt ist, wenn die Gesamtbelastung am maß-
geblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte … nicht überschreitet. … 
 
Die Geräuschbelastung durch Anlagen, auf die die TA Lärm nicht anwendbar ist 
oder durch andersartige Geräuschquellen (insbesondere den Straßen- und Schie-
nenverkehr) wird damit in der Regelfallprüfung nicht betrachtet. 
 
Nach 2.4 Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung; Fremdgeräusche ist die … Ge-
samtbelastung im Sinne dieser Technischen Anleitung die Belastung eines Immis-
sionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die diese Technische 
Anleitung gilt. 
 
… Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen 
Anlagen, für die diese Technische Anleitung gilt ohne den Immissionsbeitrag der 
zu beurteilenden Anlage. …  
 
Die Ermittlung der Gesamtbelastung setzt im Genehmigungsverfahren stets eine 
Prognose der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage voraus. Sofern 
im Einwirkungsbereich der Anlagen neben den Geräuschen, durch die zu beurtei-
lende Anlage, auch andere Anlagengeräusche auftreten, ist die Vorbelastung zu 
bestimmen. Sind hierbei Betriebsanlagen anzutreffen, die zurzeit nicht genutzt 
werden oder sind weitere Gewerbeflächen (Gewerbe / Industrie / Sondergebiete) 
vorhanden, die noch nicht genutzt sind, kann eine „plangegebene“ Geräuschvor-
belastungssituation hierfür angesetzt werden. Die Betrachtungen können hierbei 
über Bebauungspläne mit entsprechenden Gebietsausweisungen hinausgehend 
auch für die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, FNP) gelten. 
Grundsätzlich ist entsprechend dem Wortlaut der TA Lärm nur auf die vorhande-
nen Geräusche abzustellen. Dabei sind auch voraussehbare Änderungen der be-
stehenden Verhältnisse zu berücksichtigen; das bedeutet, dass auch die Geräu-
schimmissionen durch geplante Vorhaben der Vorbelastung zuzurechnen sind, 
wenn die Planung ausreichend konkret ist. Hierunter können auch Flächenaus-
weisungen fallen, aus deren Inanspruchnahme Geräuschimmissionen für den her-
anzuziehenden Einwirkungsbereich der zu beurteilenden Anlage auftreten kön-
nen. 
 
Tabelle 8: Berechnungsergebnisse Vorbelastungssituation 
   weitere Gewerbeflächen 

 
ip Nr. Berechnungsergebnisse Vorbelastungssituation Gebietswidmung / IRW 

 Lr,Vor,16h  

1 39,7 WA / 55 

2 40,1 WA / 55 

3 41,1 WA / 55 

4 41,5 WA / 55 

5 42,1 WA / 55 

6 42,2 WA / 55 

7 42,4 WA / 55 

8 42,4 WA / 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 
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4.3.6 Zusammenführung der Berechnungsergebnisse für die 
 Betriebseinrichtungen der Firma Heuchemer /  
 Vorbelastungssituationen 

 
 
Nachfolgend werden die aus den einzelnen Betriebsbereichen der Firma Heuche-
mer ermittelten Teil-Beurteilungspegel Lr,i,16h zum Beurteilungspegel für die Tages-
zeit der Gesamtanlage Lr,16h zusammengefasst. Richtlinienkonform werden die 
prognostizierten plangegebenen „Vorbelastungen“ an den Immissionsaufpunkten 
zusätzlich berücksichtigt. 
 
 
Tabelle 9: Berechnungsergebnisse für die Betriebseinrichtungen 
 der Firma Heuchemer, Bestandssituation 
 

ip 
Nr. 

Teil-Beurteilungspegel aus Lr,,ges Gebietswid-
mung / IRW Anlieferungs- 

zone 
Verlade 

zone 
TGA Pplatz Heuchemer 

Lr,16h 
LVor 

TA Lärm 

1 33,3 16,3 42,4 30,5 43,2 39,7 45 WA / 55 

2 34,9 16,4 44,8 29,7 45,4 40,1 47 WA / 55 

3 37,2 15,7 45,2 24,1 45,9 41,1 47 WA / 55 

4 36,3 19,6 45,0 21,7 45,6 41,5 47 WA / 55 

5 42,0 18,2 45,6 20,1 47,2 42,1 48 WA / 55 

6 42,3 16,2 45,0 18,6 46,9 42,2 48 WA / 55 

7 42,2 15,5 43,8 16,8 46,1 42,4 48 WA / 55 

8 41,7 15,3 42,0 15,1 44,9 42,4 47 WA / 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
 
Tabelle 10: Berechnungsergebnisse für die Betriebseinrichtungen 
 der Firma Heuchemer mit Umplanung / Erweiterung 
 

ip 
Nr. 

Teil-Beurteilungspegel aus Lr,,ges Gebietswid-
mung / IRW Anlieferungs- 

zone 
Verlade 

zone 
TGA Pplatz Heuchemer 

Lr,16h 
LVor 

TA Lärm 

1 35,4 12,5 42,4 30,5 43,4 39,7 45 WA / 55 

2 37,1 12,4 44,8 29,7 45,6 40,1 47 WA / 55 

3 35,6 12,2 45,2 24,1 45,7 41,1 47 WA / 55 

4 35,7 21,4 45,0 21,7 45,5 41,5 47 WA / 55 

5 41,8 21,8 45,6 20,1 47,1 42,1 48 WA / 55 

6 41,5 20,4 45,0 18,6 46,6 42,2 48 WA / 55 

7 41,0 18,5 43,8 16,8 45,7 42,4 47 WA / 55 

8 40,2 16,9 42,0 15,1 44,2 42,4 46 WA / 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die anlagenbezogenen Beurteilungspe-
gel für die Firma Heuchemer durch die vorgesehenen Planungsmaßnahmen nur 
in einer Bandbreite von ± 1 dB(A) gegenüber der Bestandssituation verändert wer-
den. Veränderungen / „Verschlechterungen“ der Geräuschbelastung der Wohnbe-
bauung treten aus der Umsetzung der Planungsmaßnahmen nicht auf. 
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5. BEURTEILUNG 
 
 

5.1 REGELBEWERTUNG NACH TA LÄRM 
 
 
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm [TA Lärm] führt aus, dass  
 

…der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
ist…sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Im-
missionsort die Immissionsrichtwerte…nicht überschreitet. … 

 
Der Vergleich der Berechnungsergebnisse gemäß Tabelle 9 und 10 dieses Be-
richtes zeigt, dass der gebietsabhängig anzuwendende Immissionsrichtwert in der 
Umgebung der Betriebsanlagen für den Planfall 

 
- Bestand und 
- Erweiterung / Umorganisation 

 
eingehalten und unterschritten wird. 
 
Die TA Lärm enthält die Forderung, dass die Einhaltung des Immissionsrichtwer-
tes durch die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort erforderlich ist. 
 
Auch die Berücksichtigung der „Geräuschvorbelastung“ aus weiteren Gewerbege-
bietsflächen führt in der Gesamtbetrachtung zur Einhaltung und Unterschreitung 
des Richtwertes. 
 
Aus den geplanten Baumaßnahmen resultieren keine beurteilungsrelevanten Ver-
änderungen der Geräuschbelastung an der nördlich zur Betriebsfläche gelegenen 
Wohnbebauung. 
 
 
 
 

5.2 BEURTEILUNG UNTER ANWENDUNG DES  
„IRRELEVANZKRITERIUMS“ NACH TA LÄRM 
 
 
In 3.2.1 Prüfung im Regelfall wird ausgeführt 

 
…Die Bestimmung der Vorbelastung kann…entfallen, wenn die Ge-
räuschimmissionen der (zu beurteilenden) Anlage die Immissionsricht-
werte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten [„Irrelevanzkriterium“ der 
TA Lärm]… 

 
Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse nach Tabelle 9 und 10 dieses Berich-
tes zeigt, dass die Unterschreitung des Immissionsrichtwertes um > 6 dB aus dem 
Geräuschimmissionsanteil der Firma Heuchemer zu prognostizieren ist. Die Be-
stimmung einer „Vorbelastung“ (real und/oder „plangegeben“) zur Ermittlung des 
Vorbelastungsbeitrages an einer „Gesamtgeräuschbelastung“ wäre hiernach nicht 
erforderlich. 
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5.3 SPITZENPEGELKRITERIUM DER TA LÄRM 
 
 
Die TA Lärm enthält die zusätzliche Forderung, dass unabhängig von der Einhal-
tung der Immissionsrichtwerte durch den Beurteilungspegel für den 16-stündigen 
Tageszeitraum durch einzelne Spitzenpegel aus den Betriebsabläufen (Türen-
schlagen / Druckluftgeräusche von Lkw, Schlaggeräusche von Gabelstaplern etc.) 
der gebietsabhängig anzuwendende Immissionsrichtwert zur Tageszeit um nicht 
mehr als 30 dB(A) überschritten wird.  
 
Für die Betriebstätigkeiten im „Ladehof / Anlieferung“ wird hierfür die Geräusch-
entwicklung beim Betätigen der Betriebsbremse mit dem Standard-Emissions-
kennwert zur Schallleistung von LWA = 108 dB(A) eingestellt. Die hierauf gestützten 
Schallausbreitungsberechnungen für die Umgebung zeigen, dass an keinem der 
nächstgelegenen Gebäude hieraus Richtwertüberschreitungen > 30 dB(A) resul-
tieren. Besondere Vorkehrungen gegenüber einzelnen entstehenden Pegelspitzen 
aus den Lade-/Speditionstätigkeiten werden hierfür nicht erforderlich. Die Berech-
nungsergebnisse zeigen hohe Planungsreserven bis zum Erreichen des Spitzen-
pegelkriteriums an allen Einwirkungsorten, sodass auch Abweichungen in der Ge-
räuschentwicklung (höhere Geräuschemissionen durch Ladetätigkeiten etc.) nicht 
zur Richtwertüberschreitung LAFmax führen werden. 
 
 
 
 

5.4 TIEFFREQUENTE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Die Messergebnisse für die Geräuschimmissionen der TGA zeigen zwischen 
den Bewertungskurven C und A Pegeldifferenzen von 11 bis 17 dB. Nach 
DIN 45680 /4/ sind somit keine „tieffrequenten“ Geräuschimmissionsanteile im 
Anlagengeräuschpegel vorhanden. Weitergehende Untersuchungen hierzu 
werden nicht erforderlich. 
 
 

  

 
/4/  DIN 45680 „Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft“ 
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5.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 
 
 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Einhaltung und Unterschreitung des 
Immissionsrichtwertes in Höhe der nördlichen Wohnbauflächen erreicht wird. Die 
Immissionsrichtwerte werden dabei um > 6 dB(A) im Einzelfall unterschritten, so 
dass der aus der Anlage zu erwartende Geräuschimmissionsanteil unabhängig 
einer „Vorbelastungssituation“ aus weiteren Betrieben / potentielle Geräuschent-
wicklungen aus weiteren Gewerbegebietsflächen im Sinne der TA Lärm genehmi-
gungsfähig wird (Einhaltung des sog. „Irrelevanzkriteriums“ der TA Lärm). 
 
Die Berücksichtigung einer rechnerischen plangegebenen Geräuschvorbelastung 
im Zusammenhang mit der durch die Umbaumaßnahmen / Umorganisation ent-
stehenden „Zusatzbelastung“ führt zur Einhaltung und Unterschreitung des Immis-
sionsrichtwertes. Auch für diesen Betrachtungsfall wäre die Genehmigungsfähig-
keit auch für den ausgedehnten Betrieb an diesem Standort nach dem Verfahren 
der TA Lärm erzielbar.  
 
Weitergehende bauliche Schallschutzmaßnahmen werden hierzu nicht erforder-
lich. 
 
Die Betriebstätigkeiten auf der Hoffläche (Verladearbeiten / innerbetrieblicher 
Transport) führen zu keinen Geräuschimmissionen in Höhe der umliegenden Be-
bauung, durch die die Anforderungen an den maximalen Spitzenpegel nach 
TA Lärm [Immissionsrichtwert + 30 dB(A)] überschritten werden können. 
 
Veränderungen der Betriebsabläufe im Nachtzeitraum (22:00 Uhr - 06:00 Uhr) 
durch die geplanten baulichen Maßnahmen / Umorganisation sind nicht vorgese-
hen. Betrachtungen hierzu können somit entfallen. 
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6. QUALITÄT DER PROGNOSE 
 
 
Das Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 enthält Unsicherheiten bei der 
Berechnung der Geräuschimmissionen im Schallausbreitungsweg. Die Gesam-
tunsicherheit der vorliegenden Geräuschimmissionsprognose wird mit ± 2 dB(A) 
an den ausgewiesenen Berechnungsergebnissen abgeschätzt. 
 
 
 
 
DIESE GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 
UMFASST 46 SEITEN SOWIE IN DER ANLAGE  
AUSZÜGE AUS DEN BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 31. MAI 2024 ZI/BA 
 
 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik, 
Bau- und Raumakustik  
 
 
 
 
Ziegelmeyer 












